
4 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X~ GP. 

14. 12. 1962 

Regierungsvorlage 

Abkommen 

zwischen der Republik österreich und dem 
Großherzogtum Luxemburg zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen. 

Der Bundespräsident der Republik Osterre~ch 
und Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin 
von Luxemburg sind, von dem .Wunsche geleitet, 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen die Doppelbesteuerung nach 
Möglichkeit zu vermeiden, übereingekommen, 
ein Abkommen abzuschließen. Zu diesem Zwem 
haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Osterreich: 
Herrn Dr. Ernst Lern b erg e r, außer

ordentlicher Gesandter und bevollmäch
tigter Minister der Republik Osterreich im 
Großherzogturn Luxemburg. 

Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin von 
Luxemburg: 
Herrn Eugene Sc hau s, Minister der Aus

wärtigen Angelegenheiten, Herrn Pierre 
Wer n e r, Minister der Finanzen. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung auf 
natürliche und juristische personen, die ihren 
Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 in der Repu
blik Osterreich oder im Großherzogturn Luxem
burg oder in beiden Vertragstaaten haben. 

(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Rümsicht auf 
die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkom
men und vom Vermögen, die für Rechnung 
eines jeden der beiden Vertragstaaten, seiner Län
der, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch 
in Form von Zuschlägen) erhoben werden'. 

(s) Als Steuern vom Einkommen und vom Ver
mögen gelten alle Steuern, die vom Gesamtein
kommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen 

des Einkommens oder des Vermög,ens erhoben 
werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn 
aus der Veräußerung beweglichen oder unb~weg
lichen Vermögens sowie der Steuern vom Ver
mögenszuwachs. 

(4) Zu den Steuern, für die dieses Abkommen 
gilt, gehören zur Zeit: 

1. in der Republik Osterreich: 
a) die Einkommensteuer, 
b) die Körperschaftsteuer, 
c) die Vermögensteuer, 
d) der Beitrag vom Einkommen zur Förde

rung des Wohnbaues und für Zweme des 
Familienlastenausgleiches, 

e) die Aufsichtsratsabgabe, 
f) die Gewerbesteuer (einschließlich der Lohn

summensteuer), 
g) die Grundsteuer, 
h) die Abgabe von land- und forstwirtschaft

lichen Betrieben, 
i) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten 

Grundstümen, 
j) die Abgabe von Vermögen, die der Erb-

schaftssteuer entzogen sind; 

2. im Großherzogturn Luxemburg: 
a) die Einkommensteuer, 
b) die Körperschaftst~uer, 
c) die besondere Steuer von Tantiemen, 
d) die Vermögensteuer, 
e) die Gewerbesteuer (einschließlich der Lohn

summensteuer), 
f) die Grundsteuer. 

(,,) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern 
gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben 
den geltenden Steuern oder an deren Stelle er.
hoben werden. Die obersten Finanzbehörden der 
beiden Vertragstaaten werden sich am Ende eines 
jeden Jahres die in ihren Steuergesetzen einge-
tretenen KnderungeTl mitteilen. _ 

(6) Die in diesem Abkommen genannten 
obersten Finanzbehörden sind auf seiten der 
Republik österreich das Bundesministerium für 
Finanzen und auf seiten des Großherzogturns 
Luxemburg der ,Minister der Finanzen oder sein 
bevollmächtigter Vertreter. 
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2 4 der Beilagen 

Artikel 2 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beidenVertragstaaten Einkünfte, für die in 
diesem Abkommen keine Regelung getroffen ist, 
so hat dieser Vertragstaat das Besteuerungsrecht 
für diese Einkünfte. 

(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der 
Ausdruck "eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beiden Vertragstaaten" eine natürliche Person, 
die nach dem Recht dieses Vertragstaates dort 
auf Grund ihres Wohnsitzes oder ihres gewöhn
lichen Aufenthaltes steuerpflichtig ist, oder eine 
juristische Person, die nach dem Recht dieses 
Vertragstaates dort auf Grund ihres Sitzes oder 
des Ortes ihrer tatsächlichen Leitung steuer
pflichtig ist. 

(3) Ergibt sich nach den Bestimmungen des 
Absatzes 2 für eine natürliche Person ein Wohn
sitz in beiden Vertragstaati:m, so ist der Wohn
sitz im Sinne dieses Abkomm'ens wie fol'gt zu 
ermitteln: 

a) der Wohnsitz einer natürlichen Person gilt 
als in dem Vertragstaat gelegen, in dem sie 
über eine ständige Wohnstätte verfügt. Ver
fügt sie in beiden Vertragstaaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt ihr Wohnsitz 
als in dem Vertragstaat gelegen, zu dem sie 
die engeren persönlichen und wirtschaft
lichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der 
Lebensinteressen) ; 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem 
der beiden Vertragstaaten die Person den 
Mittelpunkt der Lebensinteressen hat, oder 
verfügt sie in keinem der Vertragstaaten 
über eine ständige Wohnstätte, so gilt ihr 
Wohnsitz als in dem Vertragstaat gelegen, 
in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf
enthalt in heiden oder in keinem der heiden 
Vertragstaaten, so gilt ihr Wohnsitz als in 
dem Vertragstaat gelegen, dessen Staats
angehörigkeit sie besitzt; 

d) gehört die Person bei den oder keinem der 
V ertragstaa ten an, so werden die obersten 
Finanzbehörden der beiden Vertragstaaten 
die Frage im beiderseitigen Einvernehmen 
regeln. ' 

(4) Ergibt sich nach den Bestimmungen des 
Absatzes 2 für eine juristische Person ein Wohn
sitz in beiden Vertragstaateq, so gilt ihr Wohn
sitz im Sinne dieses Abkommens als in dem Ver
tragstaat gelegen, in dem sich der Ort ihrer tat
sächlichen Leitung befindet. Dasselbe gilt für Per
sonengesellschaften und andere Personenvereini
gungen, die nach den für sie maßgebenden inner
staatlichen Gesetzen keine juristischen Personen 
sind. 

Artikel 3 

(i) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der. beiden Ver~ragstaaten Einkünfte aus unbe
weglichem Vermögen, das in dem anderen Ver
tragstaat liegt, so hat der andere Vertragstaat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

(2) Der Begriff "unbewegliches Vermögen" be
stimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, 
in dem das Vermögen liegt. Der Begriff um faßt 
in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen 
Vermögen, das lebende und tote Inventar land
und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf 
die die Vorschriften des Privatrechtes über 
Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungs
rechte an unbeweglichem Vermögen sowie die 
Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen 
für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeu
tung von Mineralvorkommen, Quellen und ande
ren Bodenschätzen; Schiffe und -Luftfahrzeuge 
gelten" nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmit
telbaren Nutzung, der Vermietung oder Ver
pachtung sowie jeder ander~n Art der Nutzung 
unbeweglichen Vermögens. Er gilt ferner für 
Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines ge
werblichen Unternehmens und für Einkünfte aus 
unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung 
eines freien Berufes dient. 

Artikel 4 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beiden Vertragstaaten Einkünfte aus einem 
gewerblichen Unternehmen, dessen Tätigkeit 
sich auf das Gebiet des anderen Vertragstaates 
erstreckt, so hat der andere Vertragstaat das Be
steuerungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit, 
als sie auf eine dort befindliche Betriebstätte des 
Unternehmens entfallen. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind auch 
auf Einkünfte aus offenen oder stillen Beteiligun

. gen an einem gesellschaftlichen Unternehmen an
zuwenden, mit Ausnahme der Beteiligungen in 
Form von Aktien, Kuxen, Genußscheinen, Obli
gationen mit Gewinnbeteiligung, sonstigen Wert
papieren sowie der Anteile an Genossenschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sowohl für die 
durch unmittelbare Nutzung als auch für die 
durch Vermietung, Verpachtung und jede andere 
Art der Nutzung des gewerblichen Unternehmens 
erzielte,n Einkünfte, sowie für Einkünfte aus der 
Veräußerung eines Unternehmens im ganzen, 
eines Anteiles am Unternehmen, eines Teilbetrie
bes oder von Gegenständen, die im Unternehmen 
benutzt werden. 
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(4) Der Betriebstätte sollen diejenigen Einkünfte I 
zugewiesen werden, die sie erzielt hätte, wenn 
sie sich als selbständiges' Unternehmen mit glei
chen oder ähnlichen Geschäften unter gleichen 
oder ähnlichen Bedingungen befaßte und Ge
schäfte wie em unabhängiges Unternehmen 
tätigte. 

(5) Bei der Ermittlung, der aus der Tätigkeit 
einer Betriel?stätte erzielten Einkünfte ist grund
sätzlich vom Bilanzergebnis der Betriebstätte aus", 
zugehen. Dabei sollen aUe der Betriebstätte zu
remenbaren Ausgaben einschließlich eines Anteils 
an den allgemeinen Verwaltungskosten des Unter
nehmens berücksichtigt, jedoch künstliche Ge
winnverlagerungen ausgeschlossen werden; ins
besondere ist die Vereinbarung von Zinsen oder 
Lizenzgebühren zwischen' den Betriebstätten des
selben Unternehmens unbeachtlich. 

(6) In besonders gelagerten Fällen kann bei der 
Ermittlung der Einkünfte der Gesamtgewinn des 
Unternehmens aufgeteilt werden. Bei Versiche
rungsunternehmen kann in solchen Fällen als 
Maßstab das Verhältnis der Rohprämienein
nahmen der Betriebstätte zu den gesamten Roh
prämieneinnahmen des Unternehmens zugrunde 
gelegt werden. Die obersten Finanzbehörden der 
beiden Vertragsta~ten sollen sich zu einem mög
lichst frühen Zeitpunkt verständigen, wenn dies 
für die Aufteilung der Einkünfte im einzelnen 

,Fall erforderlich ist. 
(7) Absatz 1 ist entsprechend auf die Gewerbe

steuer anzuwenden, die von einer anderen Be
messungsgrundlage als den Einkünften erhoben 
wird. 

Artikel 5 

(1) Der Ausdruck "Betriebstätte" bedeutet eine 
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit 
des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfaßt ins-
besondere: 

a) den Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte, 
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine 

andere Stätte der Ausbeutung von Boden
schätzen, 

g) eine Bauausführung oder Montage, deren 
Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 
a) die Benutzung von Einrichtungen aus

schließlich zur Lagerung, Ausstellung oder 
Auslieferung von dem Unternehmen ge
hörenden Gütern oder Waren; 

b) das Unterhalten eines Bestandes von dem 
Unternehmen gehörenden Gütern oder 
Waren ausschließlich zur Lagerung, Aus
stellung oder Auslieferung; 

c) das Unterhalten emes Bestandes von dem 
Unter,nehmen gehörenden Gütern oder 
Waren ausschließlich zur Bearbeitung oder 
Verarbeitung durch ein anderes Unter
nehmen; 

d) das Unterhalten einer festen Geschäftsein~ 
richtung a~sschließiich zum Einkauf von 
Gütern oder Waren ode~ zur Beschaffung 
von Information~n für das Unternehmen; 

e) das Unterhalten einer festen Geschäftsein
richtung 'ausschließlich zur Werbung, zur 
Erteilung von Auskünften,zur wissen
schaftlichen Forschung oder z~r Ausübung 
ähnlicher Tätigkeiten, die vorbereitender 
Art sind oder eine l-lilfstätigkeit darstellen. 

(4) Die Tatsache, daß eine Person in einem der 
beiden Vertragstaaten für ein Unternehmen des 
anderen Vertragstaates tätig ist - mit Ausnahme 
eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Ab
satzes 5 - begründet eine in dem erstgenannt.en 
Vertragstaat gelegene Betriebstätte, wenn diese 
Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des 
Unternehmens in diesem Vertragstaat Verträge 
abzuschließen, und diese Vollmacht dort gewöhn
lich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit 
auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das 
Unternehmen beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines der beiden Vertrag
staaten wird nicht schon deshalb so behandelt, als 
habe es eine Betriebstätte in dem anderen Ver
tragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch eirien 
Makler, Kommissionär oder einen anderen unab
hängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen 
im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätig
keit handeln. 

(6) Die Tatsache, daß eine juristische Person 
mit Wohnsitz in einem der beiden Vertragstaaten 
eine juristische Person beherrscht oder von einer 
solchen beherrscht wird, die in dem anderen 
Vertragstaat ihren Wohnsitz hat oder dort (ent
weder durch eine Betriebstätte oder in anderer 

I 

Weise) ihre Tätigkeit ausübt, macht für sich allein 
keine dieser juristischeri Personen zur Betrieb
stätte der anderen. 

(7) Ein Versicherungsunternehmen eines der 
beiden V ertragstaa ten begründet eine Betrieb
stätte in dem anderen Vertragstaat, wenn das 
Unternehmen durch einen Vertreter - mit'Aus
nahme eines Vertreters im Sinne des Absatzes 5 -
im Gebiet des anderen Vertragstaates Prämien 
empfängt, oder durch den Vertreter in diesem 
Gebiet gelegene Risken versichert. 

Artikel 6 

Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates un

mittelbar oder mittelbar an der Geschäfts
führung, der Kontrolle oder am Kapital 

2 
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4 4 der Beilagen 

eines Unternehmens eines Vertragstaates Veräußerung einer ßetei-ligung an, einer Kapital
und eines Unternehmens des anderen Ver- gesellschaft, die ihren Wohnsitz in dem anderen 
tragstaates beteiligt ist, oder v' ertragstaat hat, so hat der erstgenannte Ver-

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel- trag staat das Besteuerungsrecht für, diese :ein
bar an der Geschäftsführung, der Kontrolle kÜh,he. Wende:n diese Einkünfte durch eine im: 
oder am Kapital eines Unternehmens eines anderen Vertragstaat ,gelegene Betriebstätte er
Vertragstaates una eines Unternehmens des zidt, so steht das Besteuerungsrecht nur diesem 
anderen Vertragstaates beteiligt sind, Vertragstaat zu. 

Artikel 9 

und in diesen Fällen zwischen,den beiden Unter- i 
nehm~n hinsich.tlich ihrer ~~ufmännischen. oder I, 
finanzIellen BezIehungen Bedmgungen verembart 
oder auferlegt werden, die von denen abweichen, 
die zwischen unabhängigen Unternehmen ver,.
einbart würden, so durfen die Ge'winne, die eines 
der Unternehmen hätte erzielen können, wegen 
dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den 
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 
entsprechend besteuert werden. 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in eine_rn 
der beiden Ve.rtragstaaten aus dem anderen Ver
tragstaat Lizenzgebühren, so hat nur der Ver
tragstaat das Besteuerungsrecht, in . dem diese 
Person ihren Wohnsitz 'hat. 

(2) Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes 1, 
di,e von einer Kapitalgesellschaft mit W ohnsit~ 
in einem der beiden Vertragstaaten an eine Per
son mit Wohnsitz im anderen Vertragstaat be-

Artikel 7 

(I) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem zahlt werden, die zu mehr als 50 v. H. am 
der beiden Vertragstaaten Gewinne aus 'dem Grund-- oder Stammkapital der auszahlenden 

. Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im Kapitalgesellschaft beteiligt ist, können abwei
internationalen Verkehr, so hat . nur der Ver- chend von den Bestimmungell1i des A,bsatzes 1 1n 
tragstaat das Besteuerungsrecht, in dem sich der dem erstgenannten Vertragstaat besteuert wer
Ort der tatsächlichen Leitung des Unternehmens den; die Steuer darf jedoch 10 v. H. des Roh-, 
befindet. betrag~s der Lizenzgebühren ,nicht übersteigen. 

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem Auf Antrag des Empfängers der Lizenzgebühren 
der beiden Vertragstaaten Gewinne aus dem Be- ist diese Steuer vom anderen Vertragstaat auf 
trieb von Schiffen, die der Binnenschiffahrt I seine Steuer anzurechnen, die auf diese Einkünfte 
dienen, so hat nur der Vertragstaat das Besteue- entfällt. 

rungsrecht, in dem sich der Ort der tatsächlichen (3) Der in diesem Artikel verwendete Aus-
Leitung des Unternehmens befindet, druck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen 

(;1) Befindet . sich der Ort der tatsächlichen jeder Art, die für die Benutzu,l1ig oder für das 
Leitung eines Unternehmens der See- oder Recht auf Henutzung von Urheberrechten an 
Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er literarischen, künstlerischen' oder wissenschaft
als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der lichen Werken, ei'l1schließlich kiri,ematographi
Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein scher Filme, von Patenten, Markenrechten, 
Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen For
in dem die Person, die das Schiff betreibt, ihren meIn oder Verfahren oder für die Benutzung 
Wohnsitz hat. oder das .Recht auf Benutzung gewerblicher, 

(4) Absatz 1 gilt auch, wenn ein Unternehmen kaufmännischer od,er wiss·ensch,aftlicher Aus
der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines der beiden rüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, 
Vertragstaaten im Gebiet des anderen Vertrag- kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfah
staates eine Agentur für die Beförderung von I rungen gezahlt werden. 
Personen oder Waren betreibt. Dies gilt jedoch (4) G '. aus de Ve "uße g' , Ab 

f T '" k ' d' . lb . d eWlnne . . r. ra TUn ,eInes Im -
nur ür atlg enen, le unmltte ar mIt em 3 f"h R h' od V " 
B . b d Sch'ff h d L f f h 'chI' ß satz _ange u rten ec tes er ermogens-, 
,etne er . I a ~t 0 er u t a rt ~.ms, le - wertes w'erden nur ,in dem Vertragstaat be-

hch des Zubnngerdlenstes zusammenhangen. steuert, in dem der Veräcußerer seinen Wohnsitz 
(5f Die Bestimmungen der Absätze 1 und,4 hat. 

gelten auch für Beteiligungen von Unternehmen 
der Luftfahrt an einem Pool oder einer Betriebs- (5) Die Absätze 1, 2 und 4 sind nicht anzu-

. ch f wenden, wenn der Empfänger der Lizenz-
gemems a t. b h d G' . h'" 

(6) Dieser Artikel ist entsprechend auf die Ge- ge ü ~en 0 ,er eWll1ine m~t WO' nSltz In emcm 
werbesteuer anzuwenden die von einer anderen der bel den Vertragstaat~n In dem anderen Ver
Bemessungsgrundlage als den Einkünften erhoben t:agstaat,,aus dem die LlZen:gebühren stammen, 
wird I eme Betnebstätte hat und dIe Rechte oder Ver-

. A 'k I 8 mögenswerte, für die die Lizenzgebühren ge-
rtl e zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte' 

Bez~eht eine Person mit Wohnsitz 111 eInem gehören. In diesem Fall ist Artikel 4 anzu
der bei den Vertragstaaten Einkünfte aus der wenden. 
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(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger 
oder zwischen jedem von ihnen und einem 
Dritten !besondere Beziehungen und übersteigen 
deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, 
den Schuldner und Gläubiger ohne diese Be
ziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Ar
tikel .nur auf diesen letzten Betrag angewendet. 
1n dies,em Fall kann der übersteigende Betrag 
nach dem innerstaatlichen Recht der Vertrag
staaten und unter Berücksichtigung der a,nderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuen wer
den. 

. Artikel 10 

(I) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der bei den Vertragstaaten Dividenden, die von 
einer Gesellschaft mit Wohnsitz in dem anderen 
Vertragstaat. gezahlt werden, so hat der Vertrag
staat das Besteuerungsre.cht, in dem diese Person 
ihren Wohnsitz hat. 

(2) Jedoch darf der Vertragstaat, in dem die 
die' Dividenden zahlende Gesellschaft ihren 
Woh.nsitz hat, diese Dividenden 'nach seinem 
eigenen Recht besteuern; der Satz der von ihm 
erhobenen Steuer da·rE aber nicht übersteigen: 

a} 5 v. H. des Bruttobetrages der Dividenden, 
Wie~n d,er Empfänger eine Gesellschaft 
(ausgenommen eine Personengesellschaft) 1 

ist, die unmittelbar über mindestens 
25 v. H.des Kapitals der die Dividenden 
zahlenden Gesellschaft verfügt; 

b) 15 v. H. des Bruttobetrages der Dividenden 
in allen a:nderen Fällen. 

(3) Auf Antrag des Empfängers der Dividen
den ist die Steuer, die gemäß Absatz 2 in dem 
Vertragstaat erhoben wird, in dem die die Divi
denden zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz 
hat, vom anderen Vertragstaat auf seine Steuer 
vom Einkommen, die auf diese Dividenden ent
fällt, anzurechnen. 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die der 
Steuer unterliegend~ Leistung fällig geworden 
ist, bei der zuständigen Behörde des Wohnsitz
staates eingebracht. werden; 

(6) Die obersten Finanzbehörden der beiden 
Vertragstaaten werden sich über das Vedahren 
zur Durchführung der Entlastung von den im. 
Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuern 
VOlru Dividenden, insbesondere über die Form der 
erforderlichen Bescheinigungen und Anträge, 
über die Art der heizubringendyn Beweis,e sowie 
über die gegen die mißbräuchliche GeItendma
chung von Entlastungsansprüchen zu treffenden 
Maßnahmen verständigen. Hiebei soll keiner der 
beiden Vertragstaaten verpflichtet werden, Maß
nahmen zu treffen, die seiner Gesetzgebung iOlicht 
entsprechen. 

(7) Bezüglich der Ansprüche, die nach Absatz 2 
den Angehörigen diplomatischer oder konsula
rischer Vertretungen ~owie den internationalen 
Organisationen, ihren Organen und Beamten zu
ste'hen, sind folgende Regeln anzuwende:ru: 

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen oder 
konsularischen Vertretung des einen Ver
tragstaates, die im ;mderen Vertragstaat 
oder in dritten Staaten residieren und die 
StiJ.a!sangehörigkeit des Ents'endestaates 
besitzen, gilt der Wohnsitz als in diesem 
letzteren Vertragstaat gelegen, sofern sie 
dort zur Entric.htung direkter Steuern vO'n 
Dividenden, die im . anderen Vertragstaat 
einer im Abzugsweg an der Quelle ,erhobe
nen Steuer unterliegen, verpflichtet sind. 

b) Internationale Organisationen und ihre Or
gane sowie die Beamten solcher Organisa
oionen und das Personal diplomatischer oder 
konsularischer' Vertretungen, eines dritten 
Staates; die sich dort in einem der beiden 
Vertragstaaren aufhalten öder dort resi
dieren und in diesem Vertragstaat vOln der 
Entrichtung direkter Steuern von Dividen
den befreit sind, haben keinen Anspruch 
auf Entlastung von den im anderen Ver
tragstaat im Abzugsweg an der Qu~l1e er-
hobenen Steuel1n. . 

(4) Dividenden, die von einer Kapitalgesell
schaft mit W ohnsi tz in einem der heiden Ver
tragstaaten a,n eine Kapitalgesellschaft mit 
Wohnsitz in dem anderen V ertragstaa t gezahlt 
werden, sind in diesem anderen Staat von der 
BeSteuerung ausg,enommen, aber nur insofern (s) Steht dem Einkommensempfänger bereits 
die .Dividenden gemäß den Gesetzen dieses Staa- nach der Gesetzgebung des die Steuern erheben
tes von der Besteuerung ausgenommen wären, den Staates ein Anspruch ·auf völlige Entlastung 
wenn beide Gesellschaften ihren 'Wohnsitz in VOin d.eIl Quellensteuern zu, so kann die Ent
dies~m Staat gehabt hätten. In diesem Fall sind lastung ,nicht gemäß Absatz 5 dieses Artikels, 
die Bestimmungen des Absatzes 3 nicht. anzu- sondern nur nach der inneren Gesetzgebung des 
wenden. genannten Staates erfolgen. . 

(5) Absatz 2 beruhrt nicht das Recht des Ver- (9) Absatz 2 berührt nicht die Besteuerung der 
tr.agstaates, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft in: bezug auf die Gewinne, aus 
Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, dies,e Dividen- Clenen die Dividenden gezahlt werden. 
den mit dem vollen Satz im Abzugsweg an der (10) Der in diesem Artikel verwendete Aus
Quelle zu besteuern. Wenn die 5tleuer 'im Ab- druck "Dividenden'" bedeutet Einkünfte aus 
zug~weg erhoben wird, ist si,e, soweit sie die im Aktien, Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, 
Abs.atz 2 festgelegten Steuers ätze übersteigt, auf Gründeranteilen oder anderen Rechten mit 
Antrag rückzuerstatten. Der Antrag auf Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Ge
Rückerstattung muß innerhalb von zwei Jahren, sellschaftsanteilen stammenderi Einkünften, 
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die nach dem Steuerrecht des Staates, in 
dem die ausschüttende Gesellschaft ihren W ohn
sitz hat, den Einküriften aus Aktien gleichge
stellt werden. Einkünfte aus Forderungen oder 
aus Beteiligung.eu als stiller Gesellschafter gelten 
nicht als Dividenden. 

(11) Die vorhergehenden Absätze sind nicht an
zuwenden, wenn der Dividendenempfänger mit 
Wohnsitz in ·einem der beiden Vertragstaaten 
in dem anderen Vertragstaat, in dem die die 
Dividenden zahlende Gesells'chaft ihren Wohn
sitz hat, eine Betriebstätte hat und die Beteili
gung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In 
diesem Fall ist Artikel 4 anzuwenden. 

Artikel 11. 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beiden. Vertragstaaten aus dem anderen Ver
tragstaat Zinsen, so ha't n.ur der Vertragstaat das 
Besteuerungsrecht, i,n, dem diese Person ihren 
Wohnsitz hat. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Ab
sätze 5 ,bis 8 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der in diesem Artikel v·erwendete Aus
druck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffent
lichen Anleihein~ aus Obligationen, auch wenn 
sie durch Pfandrecht an Grundstücken gesichert 
oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet 
sind, und aus Forderungen jeder Art, sowie alle 
anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht 
des Staates, aus dem sie stammen, den E,inkünf
ten am Darlehen gleichgestellt werden. Einkünfte 
aus Beteiligungen als stiller Gesellschafter gelten 
nicht als ZiJn:sen. 

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn. der 
Zinsenempfänger mit Wohnsitz in einem der 
beiden Vertragstaaten in dem anderen Vertrag
staat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betrieb
stätte hat und die Forderung, für die die ZilllSen 
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 
gehört. In diesem Fall ist Artikel 4 a.ruzuwenden. 

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläu
biger oder zwischen jedem von ihnen und einem 
Dritten besondere Beziehungen und über,steigen 
deshalb die gezahl\)en Zinsen, gemessen an der 
zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den 
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehun
gen ~ereinbart hätten~ so wird dies'er Artikel nur 
auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem 
FaH kann der übersteigende Betrag nach dem 
innerstaatlichen Recht der Vertragstaaten und 
unter Berücksichtigung der 'anderen Bestimmun
gen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

(1) Bezieht eine Person m'it Wohnsitz in einem 
d'e'r beiden Vertragstaaten Einkünfte aus einem 
freien Beruf oder aus sonsüger selhständiger Tä
tigkeit ähnlicher Art, so hat nur dieser Staat 
das Besteuerungsrecht, es sei denn, daß die Per-

son für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem 
anderen Vertragstaat regelmäßig über eine feste 
Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche 
feste Einrichtung, s6 s,ind diese Einkünfte in dem 
anderen Vertragstaat zu besteuern, aber nur in
soweit, als sie dieser festen Einrichtung zuzu': 
rechnen sind. 

(2) Als freier Ber)lf gilt insbesondere die selb
ständige wissenschaftliche, künstIerische,schrift
stellerische, unterrichtende oder erzieherische Er
werbstätigkeit und die selbständige Erwerbs
tätigkeit der Arzte, Rechtsanwälte, Architekten, 
Ingenieure, Wirtschaftstreuhänder und Patentan
wälte. 

Artikel 13. 

(1) Bezieht e.ine natürliche Person mit Wohn
sitz in einem der beiden Vertragstaaten als Mit
glied eines Aufsichtsrates oder Verwaltungsrat,es 
oder als nichtgeschäftsführendes Mitglied ähn
lich,er Organe Vergütungen von einer juristischen 
Person, die ,ihren Wohnsitz in dem anderen Ver
tragstaat hat, so hat der andere Vertragstaat das 
Besteuerungsrecht für diese Vergütungen. 

(2) Absatz 1 gilt nur für Vergütungen, die für 
eine beaufsichtigende Tätigkeit gewährt- werden. 
Vergütungen für eine andere Tätigkeit sind nach 
den Artikeln 12 oder 14 zu behandeln. 

Artikel 14 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beiden Vertragstaaten Gehälter, Löhne oder 
ähnliche Vergütungen aus unselbständiger Arbeit, 
so hat, vorbehaltlich der Artikel 16 und 17, nur 
dieser Staat das Besteuerungsrecht, es sei denn, 
daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat aus
g,eübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so 
werden die dafür bezogenen Vergütungen in 
dies,em anderen Staat besteuert. 

(2) Ungea,chtet des Absatzes 1 werden Vergü
tungen, die eine Person mit Wohnsitz in einem 
der be.iden Vertragstaaten für eine in dem an
deren Vertragstaat ausgeübte unselbständige Ar
beit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat be-
steuert, wenn: . 

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat 
insgesamt nicht länger als 183 Tage wäh
rend des betreffenden Kalenderjahres auf-
h~tund . 

,b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber 
oder für einen .Arbeitgeber gezahlt werden, 
der nicht in dem anderen Staat seinen 
Wohnsitz hat, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betrieb
stätte oder einer festen Einrichtung getra
gen werden, die der Arbeitgeber in dem 
anderen s.taat hat. ' 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmun
gen· dieses Artikels können Vergütungen für 
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Dienstleistungen, die an Bord eines Seeschiffes 
oder Luftfahrz.euges im internationalen Verkehr 
oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschiff
fahrt dient, erbracht werden, in dem Vertrag
staat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächEchen Leitung des Unternehmens befindet. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Studenten einer 
Hochsch.ule, tech:nischen Schule oder ähnlichen 
Lehranstalt eines der beiden Vertragstaaten, die 
gegen Entgelt bei einem: Unternehmen in dem 
anderen Vertragstaat nicht länger als 183 Tage 
während eines Kalenderjahres beschäftigt' werden, 
um eine praktische Ausbildung zu erhalten. 

Artikel 15 

Ungeacht,et der Bestimmungen der Artikel 12 
und 14 Absatz 2 werden Einkünfte, die berufs
mäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund
funk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie 

. Sportler, mit Wohnsitz in einem der beiden 
Vertragstaaten aus ihrer in dieser Eigenschaft in 
dem anderen Vertragstaat persönlich ausgeübten 
Tätigkeit beziehen, nur in dem Vertragstaat be
steuert, in dem s,ie diese Tätigkeit ausüben. 

Artikel 16 

Bezieht ein'e Person mit Wohnsitz in einem 
der 'beiden Vertragstaaten Ruhegehälter und 
ähnliche Vergütungen, die für frühere unselb
ständige Arbeit g.ezahlt werden, so hat, vorbe
haltlich der Bestimmungen des Artikels 17 Ab
satz 1, nur der Vertragstaat das Besteuerungs
recht, in dem diese Person ihren Wohns~tz hat. 

Artikel 17 

(1) Bezi~ht eine Person mit Wohnsitz in einem 
der beiden Vertragsta;tten Einkünfte aus Ge
hältern, Löhnen oder ähnlichen Vergütungen 
oder aus Ruhegehältern, Witwen- u~d Waisen
pensionen, die der a'ndere Staat oder die Länder, 
Gemeinden oder Gemeindeverbände oder a·rudere 
Körpers.chaften des öffentlichen Rechtes jenes 
anderen Staates für gegenwärtige oder frühere 
Dienste oder Arbeitsleisrungen gewähren, sü hat 
abweichend von den Bestimmungen der Art·ikel 
14 und 16 dieser andere Staat das Besteuerungs
recht für diese Einkünfte. Das gleiche gilt auch 
für Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversich.erung 
dieses anderen Staates. 

(2) Auf Vergütungen und Ruhegehälter für 
Diensdeistungen, die im Zusammenhang mit 
ein'er kaufmänischen öder gewerblichen Tätigkeit 
eines der Vertragstaaten oder einer seiner Ge
bietskörperschaften oder einer der 'im Absatz 1 
genannten KÖrperschaften des öffentlichen Rech
tes erbracht werden, finden die Artikel 14 und 16 
Anwendung. 

(3) Ob eine Körperschaft eine solche des öffent
lichen Rechtes ist, wir,d nach den Gesetzen des 
Staates entschieden, in dem sie errichtet 1st. 

Artikel 18 

Zahlungen, die ein Student oder Lehrling aus 
einem der Vertragstaaten, der sich in dem an
deren Vertragstaat ausschließlich zum Studium 
oder zur Ausbildung aufhält, für s,einen Unter
halt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, 
werden in. diesem anderen Vertragstaat nicht 
besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus 
Quellen außerhalb dieses anderen Staates zu-· 
fließen. 

Artikel 19 

(1) Das Besteuerungsrecht für Vermögen einer. 
Person mit Wohnsitz in einem der beiden Ver
tragstaaten, soweit es bes·teht aus: 

a) unbeweglichem Vermögen (Artikel 3), 
b) Vermögen, das' einem gewerblichen Unter. 

nehmen dient (Artikel 4 und 7), 
c) Vermögen, das der Ausübung freier Berufe 

dient (Artikel 12), . 
hat der Vertragstaat, dem das Besteuerungsl'echt 
für 'die Einkünfte aus diesem Vermögen zusteht. 

(2) Das Besteuerungsrecht für anderes Ver
mögen einer Person hat der Vertragstaat, in dem 
diese Person ihren Wohnsitz hat. . 

(3) Anteile an einer Kapitalgesellsch.aft mit 
Wohnsitz in einem der beiden Vertragstaaten, 
die einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in 
dem anderen Vertragstaat gehören, sind in dem 
anderen Vertragstaat von der Besteuerung aus
geGlommen, sofel'n diese Anteile gemäß den Ge
setzen dieses anderen V ertragstaa tes von der Be
steuerung ausgenommen wären, wenn die heiden 
Gesellschaften' ihren W ohnsi tz in diesem anderen 
Staat gehabt hätten. 

Artikel 20 

(1) Einkünfte und Vermögen, die nach den Be
stimmungen dieses Abkommens der Besteuerung 
in einem der beiden Vertragstaaten unterliegen, 
dürfen iru dem anderen Vertragstaat auch nicht 
durch Abzug an der Quelle besteuert werden. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Ar
tikel 9, 10 und 11. 

(2) Ungeachtet der Bestimmung des Absatzes 1 
beschränkt dieses Abkommen nicht die Befugnis 
jedes der beiden Vertragstaaten, die Steuern bei 
jenen Personen, die ihren Wohnsitz in seinem 
Gebiet haben, auf die ihm zur Besteuerung zu- ' 
gewiesenen Einkommensteile oder Vermögens
[eile zu den dem Gesamteinkommen oder Ge
samt vermögen der Steuerpflichtigen entsprechen
den Sätzen zu berechnen. 

Artikel 21 

Dieses Abkommen berührt nicht den Anspruch 
auf etwaige weitergehende Befreiungen, die nach 
den allgemeinen Regeln des Völkerrechtes oder 
besonderen Vereinbarungen den Angehörigen der 
diplomatischen oder konsularischen Vertretungen 
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8 4 der Beilagen 

zustehen. Soweit auf Grund solcher weitergehen
den Befreiungen Einkünfte und Vermögen im 
Empfangstaat nicht besteuert werden, bleibt die 
Besteuerung dem Entsendestaat vorbehalten. 

vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der obersten 
Finanzbehörde des Vertragstaates unterbreiten, in 
dem sie ihren Wohnsitz hat. 

(2) Hält die oberste Finanzbehörde die Einwen
dung für begründet und ist sie selbst nicht in 

Artikel 22 der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizu-
(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates führen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch 

dürfen in dem a'nderen Vertragstaat keiner Be- Verständigung mit der obersten Finanzbehörde 
steuerung oder einer damit zusammenhängenden des anderen Vertragstaates so :zu regel~, daß eine 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung 
oder belastender ist als die Besteuerung und die vermieden wird. 
damit zusammenhängenden Verpflichtunlgen, de- (3) Die obersten Finanzbehörden der beiden 

. nen die Staatsangehörigen des anderen Staates Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierig
unter gleichen Verhältnisse.? unterworfen sind I keiten oder Z~eifel, die bei der Auslegung oder 
oder unterworfen werden kannen. Anwendung dIeses Abkommens entstehen, in 

(2) Der Ausdruck "Staatsangehörige" bedeutet: gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie 
a) alle natürlichen Personen, die die Staats an- können auch gemeinsam darüber' beraten, wie 

gehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in d.iesem 
b) alle juristischen Personen, Personengesell- Abko.r;nmen nicht behandelt sind, v~rmieden wer

schaften und anderen Personenvereinio-un- den kann. 
gen, die nadI dem in einem Vertra1;~taat (1) Die obersten Finanzbehörden der bei den Ver- . 
geltenden Recht errichtet worden sind. tragstaatenl können zur Herbeiführung einer Eini-

(3) Die Besteuerung von Betriebstätten; die ein g~ng im Sir:m: der vorstehenden Absätze un
Unternehmen eines Vertragstaates in dem an- m~:tel~ar mltel~ander verkehren:. Ers.cheint ei~ 
deren Vertragstaat hat, darf in dem anderen ~undhcher M~I~ungsaustausch.J~r dIe Herb~I
Vertragstaat nicht· ungünstiger sein als die Be- fuhrung d~r EIlllgung zweckmaßIg, so kann em 
ste1,lerung von Unternehmen dieses' anderen solcher Memungsaustausch in einer Kommission 
Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese durchgefüh~t werden, die aus Vertretern der 
Bestimmung ist nicht dahin auszulegen, daß sie obersten Fmanzbehörden der bei den Vertrag
.einen Vertragstaat'verpflichtet, den in dem ande- staaten besteht. 
ren Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfrei- Artikel 24 
beträge, -vergünstigungen und -,ermäßigungen 
auf Grund des Personenstandes oder~ der Fami
lienlasten zu gewähren, die er den Personen ge
währt, die ihren Wohnsitz in seinem Gebiet 
haben. 

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates, de
ren Kapital ganz oder teil weise, unmittelbar oder 
mittelbar, einer Person mit Wohnsitz in dem 
anderen V ertragstaa t oder mehreren solchen Per
sonen gehört .oder der Kontrolle dieser Person 
untediegt, dürfen in dem erstgenannten Ver
tragstaat keiner Besteuerung oder einer damit 
zusamenhängenden Verpflichtung unterworfen 
werden, die anders oder belastender ist' als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängend~n 
Verpflichtungen, denen ähnliche Unternehmen 
des erstgenannten Staates' unterworfen sind oder 
unterworfen werden können;. 

(5) Der Ausdruck "Besteuerung" bezieht sidl 
auf Steuern im Sinne dieses Ahkommens. 

Artikel 23 

(1) Ist eine Person mit Wohnsitz in einem der 
beiden Vertragstaaten der Auffassung, dag die 
Maßnahmen eines Vertragstaates oder heider Ver
tragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt I 

haben oder führen werden, die diesem Abkom
men nicht entspricht, so kann sie unbesdladet der 
nach. dem innerstaatlichen Redlt dieser Staaten 

(1) Die obersten Finanzbehörden der beiden 
Vertragstaaten werden sich die Mitteilungen 
machen, die zur Durchführung dieses Abkom
mens, insbesondere zur Vermeidung von Steuer
verkürzungen, notwendig sind. Die obersten 
Finanzbehörden sind jedoch nicht verpflidnet, 
Auskünfte 'zu erteilen, die nicht auf Grund der 
bei den Finanzbehörden vorhandenen Unter
lagen gegeben werden können, sondern geson
derte Ermittlungen erfordern würden. Der Inhalt 
der auf Grund dieses Artikels zur Kenntnis der 
obersten Finanzbehörden gelangten Mitteilungen 
ist geheimzuhalten, unheschadet der Befugnis, 
ihn Personen und Behörden zugänglich zu 
machen, die nach den gesetzlichen Vorschriften 
bei der Festsetzupg oder Einhebung der Steuern 
im Sinne dieses Abkommens mitwirken. Diese 
Personen und Behörden haben die gleiche Ver
pflichtung wie die obersten Finanzbehörden. 

(2) Absatz 1 ist in keinem Fall so auszulegen; 
dag einem der Vertragstaaten die Verpflichtung 
auferlegt wird, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, " 
die seinen gesetzlich~n Vorschriften oder 
seiner Verwaltungs praxis wide~sprechen, 

.b) Einzelheiten mitzuteilen, deren Angabe 
nach den gesetzlichen Vorschriften des einen 
oder anderen Vertragstaates nicht gefordert 
werden kann. . . 
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(3) Mit~eilungen, die ein gewerbliches oder be- möglich in Wien ausgetauscht werden; es tritt mit 
rufliches Geheimnis offenbaren würden, dürfen dem Austausch der Ratifikationsurkunden in 
nicht gegeben werden.' Kraft. 

Artikel 25 

Bei der Anwendung dieses Abkommens durch 
einen der bei den Vertragstaaten ist, soweit sich 
aus dem Zusammenhang 0 nichts anderes ergibt, 
jeder in diesem Abkommen nicht umschriebene 

. Begriff nach den" Gesetzen dieses Vertragstaates 
auszulegen, die sich auf. die Steuern - im Sinne 
dieses Abkommens beziehen. 

Artikel 26 

(1) Dieses Abkommen findet keine Anwendung 
auf Holdinggesellschaften im Sinne der beson
deren luxemburgischen Gesetze (zurzeit Gesetze 
vom 31. Juli 1929 und vom 27. Dezember 1937). 
Es ist auch nicht auf Einkünfte anzuwenden, die 
eine Person mit Wohnsitz in Osterreich von 
diesen Holdinggesellschaften bezieht, und für An
teile an diesen Gesellschaften, die dieser Person 
gehören. 

(2) Dieses Abkommen erstreckt sich nicht auf 
einmalige Abgaben vom Vermögen und vom Ver
mögenszuwachs. 

(3) Die beiden Vertragstaaten nehmen in Aus
sicht, eine Hilfeleistung bei der Festsetzung und 
Einhebung der den Gegenstand dieses Abkom
mens bildenden Steuern in einem besonderen Ab
kommen zu ·'regeln. 

Artikel 27 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden 
und die Ratifikationsurkunden sollen so balClwie 

Artikel 28 

NaCh Austausch der Ratifikationsurkunden 
finden die Bestimmungen des Abkommens für die 
Steuerjahre Anwendung, die am oder nach dem 
1. ]ä:niQer 1961 beginnen . 

Artikel 29 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es 
nicht von einem der beiden Vertragstaaten ge
kündigt worden ist. Jeder V ertragstaa t kann das 
Abkommen unter Einhaltung einer sechsmonati
gen Frist auf das Ende eines Kalenderjahres kün
digen. In diesem Fall wird das Abkommen letzt
mals auf die Steuern angewendet, die für die Zeit 
bis zum 31. Dezember des Jahres erhoben wer
den, zu dessen Ende die Kündigung erfolgt ist. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der beiden Staaten dieses Abkommen unterzeich
net und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Luxemburg~ am 18. Oktober 
1962, in zweifacher Ausfertigung. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Lemberger 

Für das Großherzogturn Luxemburg: 

E. Schaus 
P. Werner 
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Erläuternde Bemerkungen, 

Allgemeiner Teil. Abweichend von den oben genannten Abkom
men, soll in diesem Abkommen der Quellenstaat 
verpflichtet werden, bei Einkünften aus beweg
lichem Kapitalvermögen die erhobene A;bzugs
steuer über Antrag nicht zur Gänze, sondern 
nur teilweise rückzuerstatten. 

Das Abkommen, das gewisse Einschränkungen 
der innerstaatlichen Besteuerungsrechte zur Folge 
hat, ist gesetzändernd und bedarf daher für seine 
innerstaatliche Rechtswirksamkeit gemäß Ar
tikel 50 Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung des Nationalrates. 

Artikel 2 enthält die Grundzuteilungsregel des 
Abkommens. Soweit für einzelne Einkunftsarten 
im Abkommen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, steht das Besteuerungsrecht dem 
Staat zu, in dem der Steuerpflichtige seinen Wohn
sitz im Sinne des Abkommens hat. 

Die den Wohnsitz betreffenden Umschrei
bungen entsprechen der hiezu vom Fiskalkomitee 
der OECD empfohlenen Fassung. 

Dieser Artikel enthält die international übliche 
Zuteilung des Besteuerungsrechtes für Einkünfte 
aus unbeweglichem Vermögen an den Staat, 
in dem das Grundstück gelegen ist. Das Besteue
rungsrecht für Einkünfte aus Hypothekenzinsen 
ist aber dem Wohnsitzstaat des Zinsenempfängers 
zugeteilt. 
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deren Staat nur insoweit besteuert werden, als 
sie auf eine dort gelegene Betriebstätte entfallen. 
Bei Zuteilung der Gewinne an die Betriebstätte 
ist diese gegenüber der Hauptniederlassung so 
zu behandeln, wie wenn sie ein unabhängiges 
Unternehmen wäre. 

Zu Artikel 5 
Die Umschreibung des Betriebstättenbegriffes 

entspricht der hiezu vom Fiskalkomitee der 
OECD empfohlenen Fassung. Sie enthält jedoch 
eine für Versicherungsunternehmen bedeutsame 
Sonderregelung (Absatz 7). 

Zu Artikel 7 

Die in diesem Artikel erfolgte Zuteilung des 
Besteuerungsrechtes für Einkünfte aus Unterneh
mungen der Seeschiffahrt und der Luftfahrt ent
spricht der international üblichen Regelung. 

Zu Artikel 9 

Dieser Artikel enthält die international übliche 
Zuteilung des Besteuerungsrechtes an Lizenzge
bühren an' den \Vohnsitzstaat. Werden Lizenz
gebühren jedoch von einer in einem der beiden 
Staaten ansässigen Tochtergesellschaft an ihre im 
anderen Staat ansässige Muttergesellschaft gezahlt, 
so behält auch der Quellenstaat das Recht, diese 
Einkünfte mit 100/0 vom Brl1ttobetrag ebenfalls 
zu besteuern. Die so im Quellenstaat erhobene 
Steuer ist über Antrag auf die auf diese Einkünfte 
entfallende Steuer des Wohnsitzstaates des Ein
kommensempfängers anzurechnen, so daß eine 
Doppelbesteuerung vermieden. wird. 

Zu Artikel 10 

Das Besteuerungsrecht für Dividendeneinkünfte 
ist grundsätzlich dem Wohnsitzstaat des Emp
fängers zugeteilt. Dieser Staat ist jedoch gemäß 
Absatz 4 verpflichtet, für Dividenden eine dem 
Schachtelprivileg (vgl. § 9 des Körperschaftsteuer
gesetzes, DRGBl. 1934 I, S. 1031) entsprechende 
Befreiung zu gewähren. Der Quellenstaat bleibt 
berechtigt, die au§ seinem Gebiet stammenden 
Dividenden im Abzugsweg zu besteuern, jedoch 
hat er die erhobene Steuer, soweit sie 150/0 der 
Dividenden übersteigt, über Antrag rückzuzahlen. 
Im Schachtelverhältnis umfaßt die Rü~zahlungs
verpflichtung den 5% der Dividenden überstei
genden Steuerbetrag. Der Wohnsitzstaat ist 
- sofern nicht die Bestimmungen über das 
Schachtelprivileg Platz greifen - verpflichtet, die 
im Quellenstaat erhobene Steuer auf seine Steuer, 
die auf diese Einkünfte entfällt, anzurechnen. 

Zu Artikel 11 

Einkünfte aus Zinsen werden nur im Wohn
sitzstaat des Empfängers besteuert .. Eine allen
falls im Quellenstaat erhobene Abzugssteuer ist 
über Antrag rückzuerstatten. 

Zu den Artikeln 12, 13 und 15 

Bei Einkünften aus freien Berufen wird dem 
Quellenstaat ein Besteuerungsrecht' nur für jene 
Fälle zugeteilt, in denen die. Tätigkeit von einer 
ständigen in seinem Gebiet befindlichen Einrich
tung aus ausgeübt wird. 

Aufsichtsratsvergütungen werden jedoch stets 
in dem Staat besteuert, in dem die auszahlende 
Gesellschaft ihren Sitz hat. Einkünfte von Künst
lern werden stets in dem Staat besteuert, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird. 

Zu den Artikeln 14 bis 16 

Für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
steht das Besteuerungsrecht im Regelfall dem 
Staat zu, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde. 
Einkünfte aus Privatpensionen werden jedoch nur 
im Wohnsitzstaat des Empfängers besteuert und 
Einkünfte aus öffentlichen Kassen stets nur 111 

dem Staat, der diese Einkünfte zu zahlen hat. 

Zu Artikel 19 

Die Zuteilungsregeln für die Vermögens
besteuerung entsprechen den international übli
chen Grundsätzen. Gemäß Abs. 4 ist jedoch auch 
auf dem Gebiete der Vermögensbesteuerung das 
Schach,telprivileg (vgl. § 63 Bewertungsgesetz 
1955, BGBl. Nr. 148/1955) zu gewähren. 

Zu Artikel 20 

Dieser Artikel enthält die Vorschriften UDer 
die Ausschließlichkeit der in den vorgehenden 
Artikeln behandelten Zuteilung der Besteuerungs
rechte. Der Wohnsitzstaat bleibt jedoch berech
tigt, die gemäß den Abkommensbestimmungen 
auszuscheidenden Einkünfte bei der Berechnung 
des Steuersatzes heranzuziehen, der für die Be
steuerung der übrigen Einkünfte des Steuerpflich
tigen anzuwenden ist (Progressionsvörbehalt). 

Zu Artikel 22 

Dieser Artikel enthält das Verbot der steuer
lichen Diskriminierung aus Gründen der Staats
bürgerschaft. Dieses Verbot betrifft nur die 
Steuern im Sinne des Abkommens. 

Zu Artikel 26 

Gemäß Abs. 1 dieses Artikels ist das Abkom
men auf die Holdinggesellschaften des luxembur
gischen Sonderrechtes nicht anzuwenden. Es gilt 
auch nicht für Einkünfte, die österreichische 
Steuerpflichtige von solchen Holdinggesellschaften 
beziehen. 

Zu Artikel 28 

Das Abkommen wird bereits ab dem Steuer
jahr 1961 wirksam. 
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